
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 54 ÖSG 2012 Auskunftspflicht
 ÖSG 2012 - Ökostromgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 54.

(Verfassungsbestimmung) Elektrizitätsunternehmen sowie Unternehmen, die mit der Ausstellung von

Herkunftsnachweisen befasst sind, sind verp4ichtet, den zuständigen Behörden jederzeit Einsicht in alle Unterlagen

und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle, den jeweiligen Vollzugsbereich betre6ende Sachverhalte

zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Bundesgesetz zu erteilen. Diese P4icht zur Duldung der Einsichtnahme und

Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten Anlassfall auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur

Klärung oder zur Vorbereitung der Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden

Verfahren erforderlich sind.
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